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Informationsblatt für Antragsteller von Sportveranstaltungen 

De-Minimis-Beihilfen 

Bei der Fördermaßnahme handelt es sich um eine "De-minimis"-Beihilfe im Sinne des EU-

Rechts. Sie wird auf der Grundlage und nach Maßgabe der sog. "Allgemeinen De-mini-

mis-Verordnung" 2023/28311 gewährt. Die wichtigsten Begriffe und Eckpunkte dieser EU-

Regelung werden im Folgenden erläutert.  

Was ist eine Beihilfe? 

Wenn der Staat einzelnen Unternehmen oder Wirtschaftszweigen Vorteile gewährt, kann 

dies den Handel beeinträchtigen und den Wettbewerb verfälschen. In der Europäischen 

Union bezeichnet man solche staatlichen Maßnahmen als "Beihilfen". Im "Vertrag über 

die Arbeitsweise der Europäischen Union" haben die EU-Mitgliedstaaten festgelegt, dass 

solche Beihilfen grundsätzlich verboten sind. Unter bestimmten Voraussetzungen sind 

Beihilfen allerdings auch erlaubt oder sogar erwünscht.  

Die Europäische Kommission hat in detaillierten Regelwerken festgelegt, unter welchen 

Voraussetzungen und Bedingungen die Mitgliedstaaten solche Beihilfen gewähren dür-

fen. Hierzu zählt u.a. auch die sog. "Allgemeine De-minimis-Verordnung". Die Beihilfen, 

die nach Maßgabe der De-minimis-Verordnung gewährt werden, nennt man "De-minimis-

Beihilfen".  

Was ist eine De-minimis-Beihilfe? 

De-minimis-Beihilfen sind Beihilfen mit vergleichsweise geringen Förderbeträgen. Die EU-

Kommission geht davon aus, dass sie zu klein sind, um den Wettbewerb spürbar zu beein-

trächtigen. Der Wettbewerb kann jedoch verzerrt werden, wenn ein Unternehmen inner-

halb eines kurzen Zeitraums mehrere solcher kleinen De-minimis-Beihilfen erhält. Die EU-

Kommission hat daher Höchstbeträge festgelegt, die nicht überschritten werden dürfen, 

wenn man alle De-minimis-Beihilfen zusammenrechnet, die ein einziges Unternehmen in-

nerhalb von drei Jahren erhalten hat. 

 
1  "Allgemeine De-minimis-Verordnung": VO (EU) Nr. 2023/2831 der Kommission v. 13.12.2023 über die 

Anwendung der Artikel 107 und 108 AEUV auf De-minimis-Beihilfen (ABl. L 2023/2831, 15.12.2023, ELI: 
http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2831/oj) oder VO (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. De-
zember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABl. L 352/1 v. 24.12.2013), zul. geänd. durch VO (EU) 
2023/2391 v. 4. Oktober 2023 (ABI. L 2023/2831, 5.10.2023, ELI: http://data.eu-
ropa.eu/eli/reg/2023/2391/oj). 
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Welche De-minimis-Verordnungen gibt es? 

Neben der "Allgemeinen De-minimis-Verordnung" 2023/2831 gibt es außerdem spezielle 

De-minimis-Verordnungen für den Agrarsektor2, für den Fischerei- und Aquakultursektor3 

sowie für Unternehmen, die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Inte-

resse ("DawI") erbringen4. 

Für welche Wirtschaftszweige gilt die Allgemeine De-minimis-Verordnung?  

Die Allgemeine De-minimis-Verordnung 2023/2831 gilt für alle Wirtschaftszweige mit zwei 

Ausnahmen: Unternehmen, die in der Primärproduktion von Erzeugnissen der Fischerei 

und Aquakultur oder in der landwirtschaftliche Primärerzeugung tätig sind (für diese Un-

ternehmen gelten dann aber die "Fischerei-De-minimis-Verordnung" bzw. die "Agrar-De-

minimis-Verordnung"). Zudem gelten Einschränkungen im Bereich der Verarbeitung und 

Vermarktung von Fischerei-/Aquakulturerzeugnissen sowie von landwirtschaftlichen Er-

zeugnissen.  

Wie hoch ist der Höchstbetrag für Allgemeine De-minimis-Beihilfen? 

Ein Unternehmen kann innerhalb von drei Jahren De-minimis-Beihilfen in Höhe von bis zu 

300.000 EUR erhalten. Das bedeutet, dass die Summe sämtlicher De-minimis-Beihilfen, 

die das Unternehmen im Zeitraum von drei Jahren erhalten hat, den Betrag von 300.000 

EUR nicht überschreiten darf.  

Wie wird der De-minimis-Wert einer Förderung berechnet? 

Die Berechnungsmethode hängt vom jeweiligen Förderinstrument ab. Bei Zuschüssen 

und Zinszuschüssen wird der Nominalbetrag des Zuschusses angerechnet. Bei anderen 

Finanzierungsinstrumenten, z.B. Darlehen oder Bürgschaften, wird der De-minimis-Wert 

rechnerisch ermittelt. Hierzu gibt die Allgemeine De-minimis-Verordnung verschiedene 

 
2  "Agrar-De-minimis-Verordnung":  Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 der Kommission vom 18. Dezem-

ber 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 AEUV auf De-minimis-Beihilfen im Agrarsektor 
(ABl. L 352/9 v. 24.12.2013), zul. geänd. durch VO (EU) 2023/2391 v. 4. Oktober 2023 (ABI. L, 
2023/2391, 5.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2391/oj). 

3  "Fischerei-De-minimis-Verordnung": Verordnung (EU) Nr. 717/2014 der Kommission vom 27. Juni 
2014 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 AEUV auf De-minimis-Beihilfen im Fischerei- und 
Aquakultursektor (ABl. L 190/45 v. 28.6.2014), zul. geänd. durch Verordnung (EU) 2023/2391 v. 4. Ok-
tober 2023 (ABI. L 2023/2391, 5.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2391/oj). 

4  "DAWI-De-minimis-Verordnung":  Verordnung (EU) 2023/2832 v. 13. Dezember 2023 über die An-
wendung der Artikel 107 und 108 AEUV auf De-minimis-Beihilfen an Unternehmen, die Dienstleis-
tungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbringen (ABl. L 2023/2832 v. 15.10.2023, ELI: 
http://data.europa.ei/eli/reg/2023/2832/oj) oder Verordnung (EU) Nr. 360/2012 der Kommission vom 
25. April 2012 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 AEUV auf De-minimis-Beihilfen an Unter-
nehmen, die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbringen (ABl. L 114/8 
v. 26.4.2012), zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2020/1474 der Kommission v. 13. Dezember 
2020 (ABl. L 337/1 v. 14.10.2020). 
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Methoden vor. Den De-minimis-Wert bezeichnet man auch als "Beihilfewert" oder "Brut-

tosubventionsäquivalent". Die Berechnung des De-minimis-Werts erfolgt durch die beihil-

fegewährende Stelle. 

Wie werden De-minimis-Beihilfen in einem Unternehmensverbund berech-

net?  

Der Höchstbetrag von 300.000 EUR gilt je "ein einziges Unternehmen". Als "ein einziges 

Unternehmen" gelten auch mehrere Unternehmen, wenn sie miteinander in einer der fol-

genden Beziehung stehen: 

• Ein Unternehmen hält die Mehrheit der Stimmrechte der Anteilseigner bzw. Gesell-

schafter des anderen Unternehmens; 

• ein Unternehmen ist berechtigt, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Lei-

tungs- oder Aufsichtsgremiums eines anderen Unternehmens zu bestimmen; 

• ein Unternehmen ist aufgrund Vertrags oder Satzung berechtigt, einen beherr-

schenden Einfluss auf ein anderes Unternehmen auszuüben; 

• ein Unternehmen, das Anteilseigner oder Gesellschafter eines anderen Unterneh-

mens ist, übt aufgrund einer Vereinbarung die alleinige Kontrolle über die Mehr-

heit der Stimmrechte aus. 

Solche Unternehmen sind gemeinsam als "ein einziges Unternehmen" zu betrachten. Sie 

dürfen den De-minimis-Höchstbetrag nur gemeinsam ausschöpfen. Bei Beantragung einer 

De-minimis-Beihilfe sind daher sämtliche De-minimis-Beihilfen anzugeben, die diese Unter-

nehmen erhalten haben.  

Ein Unternehmen, was mit keinem anderen Unternehmen in dieser Weise verbunden ist, 

kann dagegen den De-minimis-Höchstbetrag allein ausschöpfen. 

Wie wird der Drei-Jahres-Zeitraum berechnet? 

Es gilt ein rollierender Drei-Jahres-Zeitraum, das heißt, die Berechnung erfolgt taggenau. 

Die Regeln für die Berechnung von Fristen bzw. Zeiträumen sind in der Verordnung (EG, 

Euratom) Nr. 1182/71 festgelegt. In der Praxis bedeutet dies, dass der Tag und der Monat 

übereinstimmen sollten (z. B. vom 23. Oktober 2026 bis zum 23. Oktober 2029). 

Was passiert mit bereits gewährten De-minimis-Beihilfen im Falle einer Fu-

sion, Übernahme oder Aufspaltung des Unternehmens?  

Eine Fusion, Übernahme oder Aufspaltung wirkt sich nicht auf die Rechtmäßigkeit bereits 

gewährter De-minimis-Beihilfen aus. Für neue De-minimis-Beihilfen stellt sich jedoch die 

Frage, wie die De-minimis-Beihilfen angerechnet werden müssen, die vor der Fusion, 

Übernahme oder Aufspaltung gewährt wurden.  
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Im Falle einer Fusion oder Übernahme müssen alle De-minimis-Beihilfen angerechnet wer-

den, die die beteiligten Unternehmen in dem betreffenden Dreijahreszeitraum erhalten 

haben. Ist der Gesamthöchstbetrag bereits ausgeschöpft, kann keine weitere De-minimis-

Beihilfe gewährt werden.  

Im Falle einer Aufspaltung in zwei oder mehr separate Unternehmen werden die bereits 

erhaltenen De-minimis-Beihilfen grundsätzlich dem Unternehmen zugerechnet, das den 

betreffenden Geschäftsbereich übernimmt, für den sie verwendet wurden. Ist dies nicht 

möglich, so erfolgt eine anteilige Anrechnung. 

Kann ich eine De-minimis-Beihilfe mit anderen Förderungen kombinieren?  

Grundsätzlich ja.  Falls es sich bei der Förderung um eine Beihilfe im Sinne des EU-Rechts 

handelt, sind allerdings die sog. Kumulierungsregeln zu beachten. Daraus kann sich im 

einzelnen Förderfall für die De-minimis-Beihilfe eine Deckelung ergeben, selbst wenn der 

De-minimis-Höchstbetrag noch nicht ausgeschöpft ist. Dies wird von der beihilfegewäh-

renden Stelle geprüft.  

Mein Unternehmen ist in zwei Wirtschaftszweigen aktiv. Eine der Tätigkei-

ten fällt unter die Allgemeinen De-minimis-Verordnung, der andere nicht. 

Kann ich die Allgemeine De-minimis-Verordnung dennoch in Anspruch neh-

men?  

Ja, die Allgemeine De-minimis-Verordnung gilt auch, wenn mein Unternehmen nur teil-

weise in einem Wirtschaftszweig tätig ist, der für Allgemeine De-minimis-Beihilfen berech-

tigt ist. Allerdings muss dann sichergestellt sein, dass die Allgemeine De-minimis-Beihilfe 

nicht in den ausgeschlossenen Bereich fließt, z.B. durch Trennung der Tätigkeiten oder 

Unterscheidung der Kosten. 

Falls das Unternehmen für diese ausgeschlossenen Tätigkeiten bereits De-minimis-Beihil-

fen auf der Grundlage der einschlägigen Spezialverordnungen erhalten hat, muss es diese 

in der De-minimis-Erklärung angeben. Sie werden nach Maßgabe der Kumulierungsvor-

schriften auf den De-minimis-Höchstbetrag angerechnet.  

Wie läuft das De-minimis-Verfahren ab?  

Bei der Beantragung einer De-minimis-Beihilfe wird das antragstellende Unternehmen 

aufgefordert, eine sog. "De-minimis-Erklärung" abzugeben. Das Formular hierzu stellt die 

beihilfegewährende Stelle zur Verfügung (in der Regel mit dem Antragsformular). Anzu-

geben sind sämtliche De-minimis-Beihilfen, die das Unternehmen in den vergangenen drei 

Jahren erhalten habe.  

Auf der Grundlage dieser De-minimis-Erklärung (sowie ggf. sonstiger relevanter Angaben) 

errechnet sodann die beihilfegewährende Stelle, in welcher Höhe das "De-minimis-
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Konto" bereits belastet ist. Ist der zulässige Höchstbetrag noch nicht ausgeschöpft und 

wird er auch durch die neue De-minimis-Beihilfe nicht überschritten, kann die neue De-mi-

nimis-Beihilfe gewährt werden.  

Die beihilfegewährende Stelle erstellt darüber eine "De-minimis-Bescheinigung", die dem 

begünstigten Unternehmen ausgehändigt wird (z.B. mit dem Zuwendungsbescheid). Sie 

ist zehn Jahre aufzubewahren und auf Verlangen vorzulegen. 

Falls ich innerhalb der folgenden drei Jahre eine weitere De-minimis-Beihilfe beantrage, 

ist die erhaltene De-minimis-Bescheinigung zugleich die Grundlage für die dann wieder ab-

zugebene De-minimis-Erklärung. 

+++ NEU++ De-minimis-Zentralregister (eState Aid Register, "eAiR") +++NEU 

Was ist das De-minimis-Zentralregister? 
Das De-minimis-Zentralregister "eAiR" ist eine öffentlich zugängliche Webseite der EU-

Kommission, auf der ab dem 1. Januar 2026 sämtliche Allgemeine De-minimis-Beihilfen 

und DAWI-De-minimis-Beihilfen sowie ab dem 1. Januar 2027 auch alle Agrar-De-minimis-

Beihilfen veröffentlicht werden.  Der Weblink lautet   

https://aid-register.ec.europa.eu/home.   

Welche Daten werden im De-minimis-Zentralregister veröffentlicht? 

Folgende Daten sind öffentlich einsehbar: Name des Unternehmens, Identifikator, Höhe 

der Beihilfe, Beihilfeinstrument, Datum der Gewährung, Wirtschaftszweig und Bewilli-

gungsbehörde.  

Als Identifikator wird die Wirtschafts-Identifikationsnummer des Unternehmens angege-

ben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Exkurs: Wirtschafts-Identifikationsnummer 

Die Wirtschafts-Identifikationsnummer (W-IdNr.) wird seit November 2024 automatisch durch das 

Bundeszentralamt für Steuern an alle - im steuerrechtlichen Sinne - wirtschaftlich Tätigen vergeben 

und soll der eindeutigen Identifizierung des Unternehmens dienen. Die W-IdNr. besteht aus den An-

fangsbuchstaben "DE" und einer 9-stelligen Ziffernfolge. Sie bleibt für die Dauer der gesamten wirt-

schaftlichen Tätigkeit bestehen und ändert sich auch bei Änderungen der Stammdaten (z.B. Firmen-

sitz oder Name des Unternehmens) nicht. Nähere Informationen sind auf der Webseite des Bundes-

zentralamts für Steuern unter dem folgenden Link abrufbar: https://www.bzst.de/DE/Unterneh-

men/Identifikationsnummern/Wirtschafts-Identifikationsnummer/wirtschaftsidentifikationsnum-

mer_node.html). 

https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Identifikationsnummern/Wirtschafts-Identifikationsnummer/wirtschaftsidentifikationsnummer_node.html
https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Identifikationsnummern/Wirtschafts-Identifikationsnummer/wirtschaftsidentifikationsnummer_node.html
https://www.bzst.de/DE/Unternehmen/Identifikationsnummern/Wirtschafts-Identifikationsnummer/wirtschaftsidentifikationsnummer_node.html
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Sollte das Unternehmen zum Zeitpunkt der Bewilligung (noch) keine Wirtschafts-Identifi-

kationsnummer erhalten haben, wird übergansweise ein subsidiärer Identifikator, beste-

hend aus der Postleitzahl und dem Namen des Begünstigten, eingetragen.  

"Unternehmen" im EU-beihliferechtlichen Sinne können auch natürliche Personen sein, 

wenn sie wirtscahftlich tätig sind (zB Soloselbstständige). Zum Schutz personenbezoge-

ner Daten ist die Möglichkeit vorgesehen, den Namen oder den Identifkator zu pseudony-

misieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ausblick 

Nach einer dreijährigen Übergangszeit wird das De-minimis-Zentralregister ab 1. Januar 2029 das bisherige Ver-

fahren mit De-minimis-Erklärung- und Bescheinigung vollständig ablösen. Dies bedeutet, dass die Einhaltung 

der Schwellenwerte durch die bewilligenden Stellen dann direkt im Register überprüft werden, bevor die De-

minimis-Beihilfe gewährt wird. Eine De-minimis-Erklärung der Unternehmen über die Höhe der bereits gewähr-

ten De-minimis-Beihilfen der letzten drei Jahre ist dann nicht mehr erforderlich. 


